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Leitartikel  

An der radikalen 

Digitalisierung der Schiene 

führt kein Weg vorbei 

Von Professorin Dr. Sabina Jeschke, 

Vorständin Digitalisierung und 

Technik der Deutschen Bahn AG
1
 

An einer radikalen Digitalisierung der 

Bahn führt kein Weg vorbei. Ob die 

Digitalisierung des Bahnbetriebs oder 

eine Ăintelligenteñ Instandhaltung oder 

Echtzeit-Informationen vor, während 

und nach der Reise ð digitale Tech-

nologien sind der entscheidende Hebel 

für mehr Kapazität, Qualität und 

Pünktlichkeit. Sie sind auch die Basis 

für mehr Reisekomfort. Und sie sind 

damit Voraussetzung, um die Ver-

kehrsleistung der Schiene massiv zu 

                                                 
1
 Die Autorin hält die Honorarprofessur 

für das Fach ĂDigitale Transformationñ an 

der Fakultät Wirtschaft und Management 

der Technischen Universität Berlin. Zu-

dem ist sie Professorin an der Fakultät für 

Maschinenwesen der Rheinisch-Westfäli-

schen Technischen Hochschule Aachen. 

Ihre Schwerpunkte als Wissenschaftlerin 

sind die Bereiche ĂVerkehr und Mobilitªtñ, 

ĂInternet of Thingsñ, ĂRobotik und Auto-

matisierungstechnikñ und ĂK¿nstliche 

Intelligenzñ. 

erhöhen. Beim Einsatz von Künstli-

cher Intelligenz, von Sensorik oder 

3D-Druck geht es um mehr als nur den 

Geschäftserfolg ð es geht auch da-

rum, Verantwortung für Gesellschaft 

und Klima zu übernehmen. Dazu 

müssen wir den Schienenverkehr bis 

zum Jahr 2030 zu einem hochintelli-

genten Mobilitätsnetzwerk umbauen! 

 
Professorin Dr. Sabina Jeschke; 

Foto: DB AG / Max Lautenschläger. 

Die Bahn war das ĂStartupñ der ersten 

industriellen Revolution. Sie war da-

mit Treiber einer gesamtgesellschaft-

lichen Veränderung. Heute, mehr als 

180 Jahre später, stecken wir mitten 

in der vierten industriellen Revolution, 

die maßgeblich von Künstlicher Intel-

ligenz getrieben sein wird. Heute, 180 

Jahre später, stecken wir nicht nur 

mitten in der vierten industriellen, 

sondern auch in einer ökologischen 

Revolution. Und nur wenn es uns ge-

lingt, neue Wege zu gehen, werden wir 

die erkämpfte Freiheit erhalten können. 

Die Schiene kann dabei weltweit eine 

zentrale Rolle spielen ð für den 

Personen- und Güterverkehr. 

Damit das gelingt, können wir uns ein 

ĂWeiter soñ nicht erlauben. Wir m¿s-

sen völlig neue Wege einschlagen und 

einen alternativen technologischen Zu-

gang wählen: Wenn wir in Deutsch-

land die Zahl der Reisenden im Fern-

verkehr bis 2030 mehr als verdoppeln 

wollen, benötigen wir Kapazität für 

tausende zusätzliche Züge im Schie-

nennetz. Dazu kommen die 70 Prozent 

Steigerung der Verkehrsleistung bei 

DB Cargo im Schienengüterverkehr, 

die wir uns als Minimum vorgenom-

men haben. Um das Wachstum des 

Schienenverkehrs zu bewältigen, 

investieren wir massiv in neue Fahr-

zeuge und die Modernisierung unsere 

Infrastruktur. Das alleine reicht aber 

nicht. Wir können nicht innerhalb 

kürzester Zeit tausende Schienen-

kilometer neu bauen. 

Es hat rund 25 Jahre gedauert, die 600 

Kilometer lange Hochgeschwindig-

keitsstrecke von Berlin nach München 

fertigzustellen. Bei anderen Großbau-

projekten ist es ähnlich: Planungspro-

zesse und Bauzeiten solcher Infra-

strukturen sind immens aufwendig. 

Die bereits beschlossenen und noch in 

Vorbereitung befindlichen Beschleu-

nigungsmodelle der Regierungskoali-

tion sind richtig und wichtig; sie wer-

den helfen. Alleine jedoch bringen sie 

nicht die notwendige Geschwindig-

keit, um das Problem Ărein hardware-

seitigñ zu lºsen. 

Das System selbst 

muss intelligent werden 

Was ist die Alternative? Ganz klar: die 

radikale Digitalisierung der Schienen-

systeme. Nur so können wir die Bahn 

in ein neues Zeitalter befördern. Die 

Alternative zum ĂNeubauñ etwa liegt 

darin, die Schiene so auszustatten, 

dass wir deutlich mehr Kapazität ins 

bestehende Netz bekommen. Das DB-

Programm ĂDigitale Schiene Deutsch-

landñ ist im Kern die Vision einer 

Ăverteilten K¿nstlichen Intelligenzñ: 

Züge können wesentlich dichter hin-

tereinanderfahren, weil etwa der hin-

tere Zug in Echtzeit Ămerktñ, dass der 

vordere bremst. Die sogenannten 

ĂBlockabstªndeñ kºnnen so unter-

schritten werden. Konservative Rech-

nungen ergeben 30 Prozent Kapazi-

tätsgewinn. Das wären rund 1000 

Züge mehr pro Tag, die dringend 

gebraucht werden, um mehr Verkehr 

auf die klimafreundliche Schiene zu 

bringen, wie es von allen Seiten im-

mer eindringlicher gefordert wird. 

Das Beispiel beschreibt gut, worum 

es im Kern geht und was das ĂWesenñ 

dieser vierten industriellen Revolution 

ist: Künstliche Intelligenz (KI). Es 

geht darum, das jeweilige System 

selbst intelligent werden zu lassen. 

Das ist nicht nur auf die Schiene be-

schränkt. Nehmen wir den Fall an, 

dass bei einem Sturm ein Baum ins 

Gleis fällt. Warum kann das Gleis 

nicht automatisch melden, dass dort 

etwas liegt, das da nicht hingehört? 
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Warum kann die Schiene nicht direkt 

die Leitstellen oder den sich nähernden 

Zug informieren? Mehr noch: Unter 

Einsatz von KI könnten nicht nur In-

formationen verteilt, sondern konkrete 

Prozesse und Aktionen angeschoben 

werden, etwa ein automatisches Ab-

bremsen des Zuges, bevor der Baum 

sichtbar ist. KI kann auch dafür sor-

gen, dass der Mitarbeiter vom Chat-

bot angerufen wird und parallel die 

Drohne mit der Kettensäge anrückt, 

um den Baum zu beseitigen. 

Mit Fahrzeugen umgehen 

wie mit der eigenen Gesundheit 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der 

Digitalisierung der Fahrzeuginstand-

haltung. Dieser Bereich ist mindestens 

so wichtig, weil viele Zugverspätungen 

oder -ausfälle hier ihre Ursache haben. 

Mithilfe modernster Sensorik wissen 

wir künftig vorher, was bald kaputt 

geht. Instandhaltung erfolgt nicht mehr 

nach Plan, sondern nach Bedarf. Wa-

rum also mit der Bahn nicht so umge-

hen wie mit der eigenen Gesundheit? 

Prävention ist weit weniger invasiv, 

schneller und günstiger als die Be-

kämpfung akuter Erkrankungen. Ganz 

praktisch heißt das: Technische Fahr-

zeugdaten werden an die DB-Werke 

in Echtzeit übermittelt und ausgewer-

tet. Künftig wissen unsere Techniker 

vorher, dass die Kaffeemaschine im 

ICE in sieben Tagen ausfallen wird. 

Sie stehen bereits mit dem passenden 

Ersatzteil bereit. Weichen und Wei-

chenheizungen werden schon heute 

mit entsprechender Sensorik ausge-

stattet. So können wir Störungen, 

Fremdkörper in der Weiche oder Ver-

schleiß frühzeitig erkennen und vor-

beugend eingreifen. Die Digitalisie-

rung der Instandhaltung ist zentral, 

weil Fortschritte hier schon in kurzer 

Zeit sichtbar werden. 

Ersatzteile auf Knopfdruck aus 

dem 3D-Druck 

Um Züge schneller wieder im Einsatz 

zu haben, ist eine optimale Ersatzteil-

versorgung in der Instandhaltung ent-

scheidend. Das ist bei einer Fahrzeug-

flotte, deren Alter von drei Wochen bis 

weit ¿ber das f¿r Z¿ge g¿ltige ĂRen-

tenalterñ von 30 Jahren reicht, eine 

Herausforderung. Es ist unmöglich, 

alle Ersatzteile auf Lager zu halten. 

Hier kämen wir  auf Lager in der Größe 

halber Kleinstädte. Zudem gibt es 

viele Originalhersteller nicht mehr. 

Die Folge sind lange Wartezeiten auf 

Komponenten. Das ist kritisch, wenn 

diese betriebsrelevant sind. Wir setzen 

deshalb seit 2015 auf den 3D-Druck, 

um unsere Ersatzteilversorgung zu 

optimieren. Inzwischen haben wir 

mehr als 10 000 Ersatzteile im 3D-

Drucker fertigen lassen. Insgesamt 

sind das 130 verschiedene Teile wie 

Lüfterräder, Kopfstützen für Regio-

nalzüge, unterschiedliche Gehäuse wie 

ein Klemmenkasten, der sensible Ka-

bel für den Zugantrieb schützt, oder 

auch Ersatzteile für Kaffeemaschinen. 

Das Ziel muss sein, alle nicht schnell 

verfügbaren Ersatzteile über den 3D-

Druck abrufbar zu machen. 

Mobilität auf der Schiene muss 

Spaß machen 

Mobilität wird bis 2030 hochintelli-

gent. Die Bahn wird zum Betriebs-

system der Mobilität, einer Plattform, 

die Reisenden dabei hilft, jederzeit 

auf die beste verfügbare Weise von A 

nach B zu kommen. Und Menschen 

wohnen bekanntlich nicht an Haupt-

bahnhöfen ð intelligente Mobilität 

muss eine Plattform bilden für alle 

Transportmodi, alle Transporteure und 

für die individuellen Bedarfe des ein-

zelnen. Das ist mit den Ansätzen der 

klassischen linearen Optimierung 

nicht zu rechnen, hier müssen neuro-

nale Netze Ăranñ. Algorithmen und 

Daten sind die Basis für mehr Reise-

komfort. Mobilität auf der Schiene 

muss Spaß machen, damit sich immer 

mehr Menschen für die umweltfreund-

liche Bahn entscheiden. Wesentlich 

für stressfreies Reisen mit der Bahn 

ist eine verlässliche Information in 

Echtzeit. Hier gilt das Credo: Je mehr 

Daten einfließen, desto besser sind 

die Reisenden informiert. Wir sind 

dabei, unsere Daten über Fahrzeuge, 

den Fahrplan oder das Wetter zu har-

monisieren und nutzbar zu machen. 

Aktuell werden unsere isolierten 

Daten aus relationalen Datenbanken 

in hochintegrierte ĂData Lakesñ ¿ber-

führt, die große Mengen Daten im 

Rohformat speichern und konzernweit 

zur Verfügung stellen. Eine solide Da-

tenbasis ist die Voraussetzung, um im 

großen Stil Data Analytics, Machine 

Learning und KI einzusetzen. In den 

kommenden zwei Jahren werden alle 

Daten des Konzerns flexibel verfüg-

bar sein. Schon heute bekommen 

Reisende über den DB Navigator viel 

genauere Prognosen zu Umsteige-

zeiten und Anschlüssen. Statt einer 

Ălinearen Fortschreibungñ flieÇen 

Tageszeit, Wetter oder Fahrzeugaus-

lastung in die Analyse ein. 

Digitalisierung weiter systematisch 

vorantreiben 

Digitalisierung bei der DB ist nichts 

Neues. Jetzt ist es wichtig, dass wir 

auf Kurs bleiben und die Arbeit sys-

tematische weiter vorantreiben. Die 

Ziele sind klar: Reisende sollen in 

spätestens drei Jahren durchgängige 

Reiseketten buchen können. 5G soll 

in fünf Jahren flächendeckend umge-

setzt sein. Eine KI-basierte Instand-

haltungsplattform soll in weniger als 

drei Jahren bereits im Einsatz sein. 

Und die nächste Technologie steht 

bereits Ăante portasñ: mit Quantum 

Computing werden mittelfristig 

Simulationen und Modellierungen 

möglich, die die Kapazitäten heutiger 

Hochleistungsrechner massiv über-

schreiten ð der ĂDigital Twin der 

DBñ wird mºglich, und das in Echt-

zeit. 

Als Startup der ersten industriellen 

Revolution hat die Eisenbahn die Ge-

sellschaft verändert. Sie hat Distanzen 

überwunden, Kulturen verbunden und 

den Horizont des Individuums erwei-

tert. Schienengebundene Systeme sind 

inzwischen gereift. Sie können viel-

leicht gerade deshalb im digitalen 

Zeitalter wieder wertvolle gesell-

schaftsgestaltende Beiträge leisten: 

Die Bahn bietet nicht nur hohe Kapa-

zitäten und eine gute Umweltbilanz. 

Vor allem schenkt sie den Reisenden 

schon jetzt die zusätzliche Zeit, die 

das autonome Auto erst in einigen 

Jahren ermöglichen soll. Neue Tech-

nologien versetzen uns in die Lage, 

dieses Potential voll auszuschöpfen. 

Die Schiene kann im Kampf gegen 

Klimawandel, Feinstaub und ver-

stopfte Innenstädte neue Maßstäbe 

setzen. Sie kann aber noch mehr als 

das ð sie kann auch zu einem weite-

ren Aushängeschild für den Techno-

logie- und Digitalisierungsstandort 

Deutschland werden! 
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Europäische 

Verkehrspolitik  

Green Deal der Europäischen 

Kommission will 

Klimaneutralität Europas  

In ihrer Antrittsrede am 1. Dezember 

2019 stellte die neue Präsidentin der 

Europäischen Kommission, Ursula 

von der Leyen, den Klimaschutz in 

den Mittelpunkt ihrer geplanten Akti-

vitäten. Die Welt benötige Europas 

Führung im Klimaschutz, der für die 

Menschheit von existenzieller Bedeu-

tung sei. ĂWir haben keine Zeit zu 

verschwenden. Je schneller Europa 

sich bewegt, desto besserñ, so von der 

Leyen. ĂWir sprechen von einer Bil-

lion, die wir auf den Weg bringen 

m¿ssen in der nªchsten Dekadeñ, 

sagte die Kommissionspräsidentin. 

Das Geld solle aus dem EU-Haushalt, 

den Mitgliedstaaten und dem Privat-

sektor kommen. 

Mit einem ĂGreen Dealñ soll es ge-

lingen, die ambitionierten europäi-

schen Klimaziele und eine saubere 

Mobilität zu erreichen. Dieser Deal 

hat auch große Bedeutung für den 

Beitrag der EU zu den weltweiten 

Zielen: Um die Auswirkungen des 

Klimawandels beherrschbar zu hal-

ten, hatte im Jahr 2015 die Weltkli-

makonferenz in Paris beschlossen, 

den globalen Anstieg der Temperatu-

ren bis zum Ende des Jahrhunderts 

auf unter zwei Grad Celsius zu be-

grenzen, möglichst sollten sogar nur 

1,5 Grad angestrebt werden (siehe 

Folge 105 der GRV-Nachrichten, 

Seiten 3 und 10 ff). 

Am 11. Dezember 2019 präsentierte 

von der Leyen Details für diesen 

Europäischen Green Deal (Mitteilung 

der Europäischen Kommission, COM 

[2019] 640 final), nur zwei Tage 

später haben sich dann die Staats- und 

Regierungschefs der EU darauf geei-

nigt, dass Europa bis 2050 klimaneut-

ral werden soll. Bisher hatte die EU 

nur eine Reduktion der Treibhausgase 

(THG) um 80 Prozent als Ziel. Auch 

im Europäischen Parlament gab es am 

15. Januar 2020 eine breite Unterstüt-

zung für den Green Deal sowie die 

Forderung das Minderungsziel der 

EU für THG 2030 auf 55 Prozent 

anzuheben, bisher sind nur 40 Prozent 

vorgesehen (gegenüber 1990). Bereits 

am 28. November 2019 hatte das 

Parlament den Klima - und Umwelt-

notstand für Europa ausgerufen. 

Rechtliche Konsequenzen hat dieser 

Beschluss zwar nicht, er hat aber eine 

hohe Symbolkraft, da bisher bereits 

Städte und Länder den Klimanotstand 

ausgerufen haben, aber noch nie ein 

Kontinent. 

Von der Leyen bezeichnete den euro-

päischen Green Deal als neue Wachs-

tumsstrategie, um die Emissionen zu 

senken und gleichzeitig Arbeitsplätze 

zu schaffen. Frans Timmermans, Exe-

kutiv-Vizepräsident der Europäischen 

Kommission, sagte: ĂWir schlagen ei-

nen grünen und inklusiven Übergang 

vor, der dazu beiträgt, das Wohlerge-

hen der Menschen zu verbessern und 

für künftige Generationen einen ge-

sunden Planeten zu sichern.ñ 

Um Europa klimaneutral zu machen 

sind zahlreiche Maßnahmen in allen 

Sektoren der Wirtschaft vorgesehen: 

¶ Dekarbonisierung des Energie-

sektors, der für 75 Prozent der 

THG verantwortlich ist. 

¶ Renovierung von Gebäuden, 

damit Energiekosten und -ver-

brauch gesenkt werden können. 

40 Prozent der Energie wird in 

Gebäuden verbraucht. 

¶ Unterstützung der Industrie  bei 

Innovationen und der Übernahme 

einer weltweiten Führungsrolle bei 

der grünen Wirtschaft. Die euro-

päische Industrie verwendet nur 

zu 12 Prozent recycelte Materia-

lien. 

¶ Mobilität : Einführung umwelt-

freundlicherer, kostengünstigerer 

und gesünderer Formen des priva-

ten und öffentlichen Verkehrs, der 

für 25 Prozent der THG verant-

wortlich ist. Bis 2050 sollen die 

THG des Verkehrs um 90 Prozent 

verringert werden. 

Bereits am 14. Januar legte die EU-

Kommission die ersten beiden Geset-

zesvorschläge zur Finanzierung des 

Green Deal vor: 

¶ Plan für Investitionen in Nachhal-

tigkeit: In den Jahren 2021 bis 

2030 sollen insgesamt 1000 Milli-

arden Euro öffentliches und priva-

tes Kapital mobilisiert werden. 

¶ Einen 120 Milliarden Euro schwe-

ren ĂJust Transition Fundñ (Fonds 

für einen gerechten Übergang). 

Mit ihm sollen Regionen unter-

stützt werden, die derzeit noch 

stark von fossiler Energie abhän-

gig sind (Kohleausstieg). 

Insgesamt sollen zukünftig 25 Pro-

zent des EU-Haushalts für Klima-

schutzaktivitäten verwendet werden. 

Dies ist neben den entfallenden Zah-

lungen der Briten eine große Heraus-

forderung für den EU-Haushalt. Am 

5. Februar 2020 kündigte die Kommis-

sion eine Überprüfung des gesamten 

EU-Stabilitäts- und Wachstumspakts 

einschließlich einer öffentlichen De-

batte dazu an. 

 
Der Investitionsplan im Rahmen des europäischen Grünen Deals; 

Grafik: EU-Kommission. 
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Am 5. März 2020 präsentierte von der 

Leyen im Beisein der Kli ma-Aktivistin 

Greta Thunberg in Brüssel als zentra-

les Element des Green Deal den Ent-

wurf für ein Klimagesetz, in dem 

auch die Treibhausgasneutralität bis 

zum Jahr 2050 verankert ist. Im Som-

mer 2020 soll ein Vorschlag folgen, 

um das THG-Minderungsziel für das 

Jahr 2030 anzuheben. 2021 will die 

Kommission zahlreiche EU-Gesetze 

(unter anderem Emissionshandels-

richtlinie) novellieren, um die zusätz-

lich notwendigen THG-Einsparungen 

zu erreichen. Für Fahrzeuge mit Ver-

brennungsmotoren soll es strengere 

Grenzwerte für die Luftschadstoffe 

geben. 

Die 24-seitige Mitteilung der Europä-

ischen Kommission zum Green Deal 

kann heruntergeladen werden: 

https://ec.europa.eu. Der fünfseitige 

Anhang mit den geplanten Maßnah-

men (in Deutsch) findet sich unter: 

https://ec.europa.eu. 

Es ist zu hoffen, dass nach jahrelan-

gem Abwarten bei der Klimapolitik 

nunmehr ð trotz Corona-Krise ð 

ehrgeizige Maßnahmen der EU und 

ihrer Mitgliedstaaten erfolgen, um 

das Ziel des klimaneutralen Konti-

nents bis 2050 zu erreichen. 

Brexit ist in Kraft getreten  

Das Referendum über den Verbleib 

Großbritanniens (einschließlich Nord-

irland) in der Europäischen Union 

(EU) fand bereits am 23. Juni 2016 

statt. Bei einer Wahlbeteiligung von 

72,2 Prozent hatten 51,9 Prozent der 

Wähler für einen Austritt Großbritan-

niens aus der EU (ĂBrexitñ) gestimmt. 

Nachdem die Ratifizierung des Aus-

trittsabkommens im britischen Parla-

ment 2019 mehrmals scheiterte, hatte 

sich das Parlament im November 2019 

selbst aufgelöst, um Neuwahlen im 

Dezember zu ermöglichen. Nach der 

Wahl ging es Ende Januar 2020 voll-

ends schnell: Am 29. billigte das 

Europäische Parlament das Austritts-

abkommen, am 30. schloss der EU-

Ministerrat die Ratifizierung ab und 

am 31. Januar um Mitternacht wurde 

der Brexit Realität. Die EU hat nun 

nur noch 27 Mitgliedsstaaten, und der 

Binnenmarkt ist um knapp ein Fünftel 

seiner Wirtschaftskraft reduziert. 

Während einer Übergangsphase bis 

Jahresende 2020 gelten die Regeln des 

Binnenmarkts und der Zollunion wei-

ter. Ab März 2020 bleiben nur 10 Mo-

nate für die Verhandlungen zu einem 

von der EU angestrebten Handelsab-

kommen ohne Zölle und Quoten im 

Warenverkehr, unter Einbeziehung des 

Freihandels mit Dienstleistungen, des 

digitalen Handels, der Urheberrechte 

sowie des Zugangs zum EU-Markt für 

öffentliche Ausschreibungen. Dieses 

Angebot der EU ist aber an die Bedin-

gung geknüpft, dass es keine unfairen 

Wettbewerbsvorteile für Großbritan-

nien gibt. Der Europäische Ministerrat 

für ĂAllgemeine Angelegenheitenñ hat 

am 25. Februar 2020 einen Beschluss 

über die Ermächtigung zur Aufnahme 

von Verhandlungen mit Großbritan-

nien angenommen und das oben ge-

nannte Angebot der EU als Mandat für 

die Kommission und ihren Verhand-

lungsführer Michel Barnier bestätigt. 

Zwei Tage später lehnte der britische 

Premierminister Boris Johnson das 

Angebot der EU ab und machte deut-

lich, dass seine Regierung die Über-

gangsphase auf keinen Fall verlängern 

will. Wenn bis zum Jahresende kein 

Abkommen erzielt wird, gelten ab 

Januar 2021 für den gesamten Handel 

die Zölle der Welthandelsorganisation 

WTO. 

Die Verhandlungen der EU mit Ka-

nada zum Wirtschafts- und Handels-

abkommen CETA (Comprehensive 

Economic and Trade Agreement) 

haben 7 Jahre gedauert. Die weiter 

anhaltende Unsicherheit über die künf-

tigen Beziehungen zwischen Großbri-

tannien und der EU dürfte zu einem 

weiteren Rückgang der Wirtschafts-

beziehungen führen, auch mit Aus-

wirkungen auf Verkehr und Logistik. 

Massive Auswirkungen hat der Brexit 

auf den EU- Haushalt und gegebenen-

falls den Klimaschutz. Das bisherige 

Ziel der EU, bis 2030 die Treibhaus-

gasemissionen gegenüber 1990 um 40 

Prozent zu verringern, wird mit unter-

schiedlichen Zielen der Mitgliedstaa-

ten verfolgt. Großbritannien hat 2018 

bereits 40 Prozent erreicht und ver-

folgt bis 2030 eine Reduktion um 57 

Prozent. Wenn die Briten auch aus 

der gemeinsamen Klimapolitik aus-

steigen, müssten die Mitgliedstaaten 

deren Reduktionen übernehmen. 

Verkehrspolitik in 

Deutschland 

Nachgefasst: Das frühere 

Maschinenamt Heilbronn 

und die Bahnreform 2.0 

Von Dieter Bantleon, Professor Dieter 

Bögle, Dr.-Ing. Klaus Huber, Klaus 

Lesemann, Ehrenfried Middendorf 

und Ralph Müller 

In Folge 116 der GRV-Nachrichten 

wurde auf Seite 36f. als Lesetipp das 

zweibªndige Buch ĂDas Maschinen-

amt Heilbronnñ vorgestellt. Auf die-

sen Lesetipp erhielten die Autoren 

Nachfragen, die sie gemeinsam mit 

weiteren Heilbronner Kollegen zu 

einer Ergänzung aus der Perspektive 

der Maschinenamtsmitarbeiter be-

wegt haben. 

Seit über 35 Jahren treffen sich regel-

mäßig ehemalige Vorstände und Mit-

arbeiter des früheren Maschinenamts 

Heilbronn auf Einladung des früheren 

Leiters der Oberlokleitung der Bahn-

direktion Stuttgart, Kurt Bühler. Das 

Maschinenamt war für den Betriebs-

maschinendienst verantwortlich, also 

für den sicheren, pünktlichen und wirt-

schaftlichen Schienen- und Straßen-

kraftverkehr der Bahn. 

In den letzten Monaten sind außerge-

wöhnlich viele bahnkritische Bücher 

und Beiträge in Zeitungen und Ver-

bandsnachrichten erschienen. So un-

terschiedlich die Analysen und Vor-

schläge auch sein mögen, so stimmen 

sie doch nahezu alle im Ruf  nach Ver-

änderungen überein. Der Bundesver-

kehrsminister sieht dieses Jahr sogar 

im Zeichen einer ĂZweiten Bahn-

reformñ. Dar¿ber erfährt man jedoch 

wenig bei der Lektüre der zahlreichen 

Artikel über die Bahn, die nicht an 

markigen Aussagen sparen: ĂEs bro-

delt bei der Bahnñ, ĂVor allem braucht 

öffentlicher Verkehr jemanden, der die 

Verantwortung für seine Gestaltung 

¿bernimmtñ, ĂDie Deutsche Bahn wird 

von ihren Kundinnen und Kunden 

gleichermaÇen geliebt und gehasstñ, 

um nur wenige Beispiele zu nennen. 

Als Vorschlag zur Lösung wird die 

Systemverantwortung Bahn in den 

Mittelpunkt gerückt: Ob es nun der 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_de.pdf
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ĂDeutschlandtaktñ ist, aus dem Infra-

strukturmaßnahmen abgeleitet wer-

den sollen und der hoffentlich seine 

Fortsetzung über die Landesgrenzen 

hinaus finden wird. Oder ob es eher 

regionale Maßnahmen sind, wie die 

digital vernetzte ĂGr¿ne Welle f¿r 

Bus und Bahnñ. 

Das ist nicht überraschend, da die 

Optimierung eines komplexen techni-

schen Systems umso besser gelingen 

kann, je mehr aktuelle Daten darüber 

vorliegen und je rascher auf der je-

weils betroffenen Ebene nachgesteuert 

werden kann. 

Langjährige Bahnkunden, die witte-

rungs- oder personalbedingte Zugaus-

fälle noch immer als ein Novum wahr-

nehmen, erinnern sich, dass das Stö-

rungsmanagement mit den örtlich 

verfügbaren Ressourcen zusammen-

hängt. Dies führt zwangsläufig zur 

Kernfrage, die die Chefredakteurin 

der Zeitschrift ĂFairkehrñ des VCD, 

Uta Linnert, im Editorial der Januar-

Ausgabe 2020 stellt: ĂIn welcher Welt 

wollen wir leben? Was können, was 

m¿ssen wir verªndern?ñ 

F¿r die konkrete Frage ĂWelche Bahn 

wollen wir haben?ñ richten wir den 

Blick auf den Zusammenhang zwi-

schen Aufwand und Wirkung. Eine 

Ălow cost Bahnñ wird keine Ă¿ber-

fl¿ssigenñ Ressourcen vorhalten kºn-

nen, die dann bei Störungsereignissen 

rasch und wirkungsvoll helfen könn-

ten. Wenn ein gesellschaftlicher Kon-

sens wªchst, dass nicht Ăbilligñ son-

dern ĂBioñ gekauft und bei Versor-

gungsstandards, etwa von Hilfsdiens-

ten, Ălow costñ nicht das ausschlag-

gebende Kriterium sein sollte, werden 

heute noch tabuisierte Optionen denk-

bar. 

Ein Tabu stellt offensichtlich immer 

noch das Infragestellen von Wettbe-

werb im Bahnverkehr dar. Was vor 

40 Jahren ein notwendiger Türöffner 

sein sollte, um verkrustete nationale 

Lieferanten- und Dienstleistungs-

märkte aufzubrechen und global 

wettbewerbsfähig zu machen, stellt 

sich heute immer hªufiger als Ăaus 

der Zeit gefallenñ dar. Wo immer 

nationale Industriepolitik sich nicht 

behindernd in den Weg stellte, sind 

bereits in den 90er Jahren international 

fusionierte Herstelleragglomerate ent-

standen. Mit der aufstrebenden chine-

sischen Konkurrenz wird ein erneuter 

Konzentrations- und Effizienzsteige-

rungsprozess bei den europäischen 

Bahntechnikherstellern eingeläutet, 

dem ein erfolgreicherer Ausgang als 

für die Solarindustrie zu wünschen ist. 

Parallel fand EU-weit die Harmonisie-

rung der Wettbewerbsbedingungen für 

Verkehrsunternehmen statt. Dabei ge-

ben regionale Besteller das Betriebs-

programm und häufig selbst die Fahr-

zeuge vor. Die Instandhaltung bietet 

keine wesentlichen Spielräume, so 

dass die Bewerber um Verkehrs-

leistungen sich weitgehend nur über 

Lohndumping differenzieren können. 

Was uns wieder zur Frage f¿hrt: ĂIn 

welcher Welt wollen wir leben?ñ 

Wenn also einem zunehmend daten-

gesteuerten und automatisierten Ver-

kehrssystem die Zukunft gehört (siehe 

auch der Leitartikel von Frau Profes-

sorin Jeschke auf Seite 3f), dann stellt 

sich die Frage nach der Relevanz und 

Wirkung vom Dogma Wettbewerb in 

diesem System. Heute bewirkt die 

Neuausschreibung von Verkehrsleis-

tungen, dass bis zu zwei Jahre vor der 

Übernahme durch einen neuen Betrei-

ber die bisherigen Leistungsträger sich 

nach alternativen Beschäftigungsmög-

lichkeiten umsehen, und die Betriebs-

führung zunehmend instabil wird. 

Trotz aller Trockenschwimmübungen 

und vertraglicher Folterklauseln benö-

tigen neue Betreiber oft nochmal zwei 

Jahre oder länger nach Übernahme 

der unternehmerischen Verkehrsver-

antwortung, bis frühere Standards an 

Stabilität der Verkehrsleistungen wie-

der erreicht sind. 

Selbst die einst größten Verfechter für 

Wettbewerb im Bahnverkehr werden 

inzwischen von Selbstzweifeln ge-

plagt, die dann gerne umgedeutet 

werden in ĂDaran war aber das Netz 

schuldñ. Vielleicht auch das Wetter, 

oder?. Letztlich bleibt dann ein Sub-

ventionsjäger-Wettbewerb übrig, der 

viele neue Schnittstellen und damit 

überbordenden Koordinationsaufwand 

generiert. Vorteile für den Fahrgast 

oder Güterkunden sind damit nicht 

darstellbar. Womit wir wieder bei der 

vorherigen Kernfrage nach dem Ziel-

bild für die Bahn wären. 

Solange Glaubenssªtze wie ĂKonkur-

renz belebt das Geschªftñ noch in 

dicken Lettern über Fachzeitschriften 

wie der ĂFairkehrñ prangen, lªsst sich 

die Kernfrage ĂWelche Bahn wollen 

wir haben?ñ nicht ergebnisoffen dis-

kutieren. Sie scheint auf einen sorgsam 

abgesteckten Lösungsraum einge-

schränkt zu sein, der sich immer noch 

an den verkehrspolitischen Prämissen 

der ĂBahnreform 1.0ñ aus den Acht-

ziger- und Neunzigerjahren des ver-

gangenen Jahrhunderts orientiert. 

Wenn man schon den Glauben an die-

ser Stelle ins Spiel bringt: Die Mitar-

beiter der Europäischen Eisenbahn-

Agentur (ERA) in Valenciennes in 

Nordfrankreich sehen sich gerne mit 

 
Das Maschinenamt Heilbronn in den 1950er-Jahren; 

Foto: Sammlung Dr. Otfried Ischebeck. 
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einem Augenzwinkern auch als den 

ĂVatikan der Bahnñ an. Den benºtigt 

es auch dringend, und der macht die 

Bistümer, Klöster und Kirchengemein-

den der nachgeordneten Ebenen nicht 

überflüssig, sondern man benötigt 

sich gegenseitig. 

Ein System, dessen Stärken durch 

internationale Koordination und 

Interoperabilität erst richtig wirksam 

werden, benötigt sowohl Zentralismus 

als auch starke regionale Vertreter. 

Wenn diese sich für das Gesamtsystem 

in ihrem Verantwortungsbereich in die 

Haftung nehmen lassen, ist das schon 

eine ganz andere Nummer als der 

Wettbewerb um die beste Ausrede 

oder das aufwändige Hin- und Her-

schieben von Verantwortung. Das 

führt erfahrungsgemäß nur dazu, dass 

letztlich keiner verantwortlich zu sein 

scheint. 

Das immer wieder zitierte Vorbild 

Schweiz für ein gut funktionierendes 

Bahnsystem wird im vielbeachteten 

Buch
2
 ĂSBB ð was nun?ñ von Pro-

fessor Finger auf seine Zukunftsfähig-

keit untersucht: ĂDas schweizerische 

Mobilitätssystem ist der Kern der 

Wettbewerbsfähigkeit und der Lebens-

qualität des Landes. Dieses Mobilitäts-

system ist ein technisches System, das 

auch als solches geführt werden muss, 

und zwar von denjenigen Leuten, die 

das System auch operativ betreiben. 

Die SBB ist im Zentrum dieses Sys-

tems, nicht weil sie dem Staat gehört, 

sondern ganz einfach, weil sie den 

Kern dieses technischen Systems dar-

stellt und es zu ihr keine Alternative 

gibt. Sie ist de facto die Systemführe-

rin. [é] Es ist eine Sache, einen 

schön abgestimmten Fahrplan zu ent-

wickeln ð und auch dafür braucht es 

einen Systemführer. Aber es ist eine 

andere Sache, diesen Fahrplan in Echt-

zeit aufrechtzuerhalten und das Funk-

tionieren des Bahnsystems generell zu 

gewªhrleisten. [é] Die Digitalisie-

rung verstärkt die Systemführerrolle 

noch. Man kann natürlich die System-

führerrolle wegregulieren, indem man 

die Integration der verschiedenen Da-

ten erschwert oder sogar verhindert. 

                                                 
2
 Finger, Matthias: ĂSBB ð was nun? 

Szenarien für die Organisation der Mobi-

litªt in der Schweizñ; NZZ Libro; 2019; 

ISBN 9783038104056. 

Aber dadurch zerstört man gleichzeitig 

Synergien und generiert zusätzliche 

(unnütze) Kosten.ñ 

Der Blick in die Zukunft gewinnt an 

Perspektiven und Kreativität, wenn 

dabei auch das Erfahrungswissen der 

Vergangenheit berücksichtigt wird. 

Für die Perspektiven, die man aus den 

Nach- und auch Vorteilen der Deut-

schen Bahnen anhand eines ihrer frü-

heren Maschinenämter lernen kann, 

haben Führungskräfte einer Dienststel-

le der Deutschen Bundesbahn ein Buch 

veröffentlicht. Dieses wird in mehreren 

bahnbezogenen Zeitschriften als 

ĂKultbuch und Anleitung f¿r k¿nftige 

Verkehrspolitikerñ gelobt. Welches 

Ziel und welcher Weg am Ende als 

richtig angesehen wird, ist stets das Er-

gebnis einer persönlichen Abwägung. 

Mehrheitlichen Konsens über akuten 

Veränderungsbedarf scheint es zu ge-

ben. Und mehr Perspektiven zu kennen 

und Alternativen zu erwägen als nur 

das Standardrepertoire aus der Ver-

gangenheit einer ĂBahnreform 1.0ñ 

könnte sich für jeden als persönlichen 

Gewinn erweisen. 

Daher ist es mehr als richtig und im 

Interesse des ĂSystems Bahnñ geboten, 

das seit der Bahnreform der neunziger 

Jahre entstandene ĂSystemgestrüpp 

Bahnñ Ăsine ira et studioñ vorurteilslos 

zu hinterfragen und neu zu ordnen. 

Nur so werden wir für die Zukunft 

der Mobilitªt und ĂVerkehrswendeñ 

in einem sich stetig wandelnden Um-

feld vorbereitet und gewappnet sein. 

Insofern ist auch Bundesverkehrs-

minister Scheuer zuzustimmen, der 

bereits in seiner Haushaltsrede am 26. 

November 2019 darauf hingewiesen 

hat, Ădass wir der Bahn Grundsatz-

fragen stellen, um in Auftrag, Ziel, 

Struktur und Organisation die Bahn 

zukunftsfªhig aufzustellenñ. Diese 

Forderung des Verkehrsministers 

nach einer zweiten Bahnreform ist der 

zweifellos richtige Ansatz, um das 

System Bahn fit zu machen für die 

nächsten Jahre in Richtung auf Ver-

kehrswende und Mobilität. 

Weitere Quelle: Bantleon, Dieter; Lese-

mann, Klaus; Middendorf, Ehrenfried; 

M¿ller, Ralph: ĂDas fr¿here Maschinen-

amt Heilbronn und die Bahnreform 2.0ñ; 

Eisenbahn-Revue International 1/2020; 

Seite 54f. 

Neue Leistung- und 

Finanzierungs-Vereinbarung 

(LuFV) unterzeichnet 

Am 14. Januar 2020 unterzeichneten 

Bundesverkehrsminister Andreas 

Scheuer, der Vorstandsvorsitzende 

der DB AG Richard Lutz sowie DB-

Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla 

im Beisein von Bundesfinanzminister 

Olaf Scholz den Vertrag über die 

neue Leistungs- und Finanzierungs-

vereinbarung (LuFV III). 

Die Laufzeit wurde (im Vergleich zur 

LuFV II) auf zehn Jahre verdoppelt 

und soll mehr Planungssicherheit für 

die DB und die Wirtschaft schaffen. 

So können Kapazitäten bei Bau- und 

Planungsfirmen zukunftssicher auf-

gebaut und langfristige Vereinbarun-

gen mit Lieferanten geschlossen wer-

den. Das ist ein Anreiz für mehr Ka-

pazität und Innovationen in der Bahn-

baubranche. 

Von den Gesamtmitteln trägt der Bund 

62 Milliarden Euro. Die DB steuert 

24 Milliarden Euro Eigenmittel zu. 

Damit stehen durchschnittlich 8,6 

Milliarden Euro pro Jahr für Ersatz-

investitionen und Instandhaltung zur 

Verfügung. Das sind 54 Prozent mehr 

als im vergangenen Planungszeitraum. 

Die LuFV regelt insbesondere die 

Ersatzinvestitionen in das bestehende 

Eisenbahnnetz, bestimmt Qualitäts-

kennziffern und Sanktionen bei Nicht-

einhaltung. 

Bund und DB erhöhen ihre Beiträge 

stark. Auch die Infrastrukturunter-

nehmen der DB steuern 44 Prozent 

mehr Mittel für Investitionen und 

Instandhaltung bei ð insgesamt rund 

24 Milliarden Euro. Zudem werden 

die Dividendenzahlungen der DB-

Infrastrukturunternehmen vollständig 

reinvestiert. 

Die Investitionen fließen unter ande-

rem in die Erneuerung von jährlich 

rund 2000 Kilometern Gleis und 2000 

Weichen. Insgesamt wird in diesem 

Jahrzehnt die Erneuerung von 2000 

weiteren Eisenbahnbrücken in An-

griff genommen. Rund sieben Milli-

arden Euro fließen allein in die Stell-

werkstechnik. 

Bahnkunden profitieren unmittelbar, 

beispielsweise durch bessere Barrie-
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refreiheit und zusätzlichen Wetter-

schutz auf Bahnsteigen. Zudem steht 

mehr Geld zur Verfügung, damit Bau-

stellen weniger Auswirkungen auf 

den Bahnverkehr und Kunden haben. 

Für kapazitätsschonendes Bauen 

sorgen unter anderem Hilfsbrücken, 

zusätzliche Weichen oder Signale, die 

zusätzliche Flexibilität sichern. Neue 

Umrichterwerke sorgen für die Ein-

speisung von Strom aus erneuerbaren 

Energien in das Bahnstrom-Netz. 

Die Leistungs- und Finanzierungsver-

einbarung setzt auf umfassende Trans-

parenz und Kontrolle. Das Eisenbahn-

Bundesamt überwacht, wie die Ver-

einbarung umgesetzt wird. Es wurden 

17 Kriterien vereinbart, um den Erfolg 

der Vereinbarung zu messen. Verfehlt 

die DB die vertraglichen Vorgaben, 

werden Strafzahlungen fällig. Quali-

tätskennzahlen dokumentieren den 

Zustand des Netzes, wie viele Brücken 

erneuert wurden, wie viel Mittel in 

die Instandhaltung fließen und vieles 

andere mehr. Die LuFV III kann von 

der Internetseite des Bundesver-

kehrsministeriums heruntergeladen 

werden: www.bmvi.de. 

Die LuFV hat eine Vorgeschichte. 

Bei der Bahnreform Ende 1993 wurden 

Bundesbahn und Reichsbahn kom-

plett entschuldet und ein radikaler 

Bilanzschnitt vollzogen. Die DB AG 

startete am 1. Januar 1994 schulden-

frei, und das Anlagevermögen wurde 

so weit abgewertet, dass es nur noch 

dem Eigenkapital entsprach. 

Das bedeutete, dass anfangs nur sehr 

geringe Abschreibungen erwirtschaftet 

werden mussten. Nur so war es mög-

lich, dass die DB AG in direkter Fort-

setzung der Tätigkeit von Bundes- 

und Reichsbahn ð der Betrieb rollte 

ja weiter ð von einem Jahr (1993) 

auf das nächste (1994) statt hohen 

Fehlbetrªgen die ber¿hmte ĂSchwarze 

Nullñ ausweisen konnte. 

Allerdings, und das war auch von 

Anbeginn klar, kann niemand eine 

Eisenbahn ohne entsprechendes In-

vestivkapital betreiben. Neue Gleise 

und neue Fahrzeuge kosten Geld. 

Im Ăeingeschwungenenñ Zustand 

eines Unternehmens sind diese aus 

dem Gegenwert der Abschreibungen 

zu finanzieren. Für den erstmaligen 

Aufbau dieses Anlagevermögens 

benötigt ein Unternehmen entweder 

entsprechende Einlagen des Eigentü-

mers oder muss Kredite aufnehmen. 

Oder es erwirtschaftet schon in frühen 

Jahren seines Bestehens ordentliche 

Gewinne, die nicht an den Eigentü-

mer ausgeschüttet werden, sondern 

im Unternehmen verbleiben und re-

investiert werden. 

Diese Aufbau-Leistung lässt sich sehr 

gut aus der Bilanz der DB Regio AG 

ablesen. Stand Silvester 2018 (die 

Werte für Ende 2019 lagen bei Re-

daktionsschluss noch nicht vor) hat-

ten die Fahrzeuge der DB Regio AG 

einen Zeitwert von 4,88 Milliarden 

Euro, bei einer Bilanzsumme von 

insgesamt 6,84 Milliarden. Der An-

schaffungswert der Fahrzeuge betrug 

10,85 Milliarden Euro, das heißt der 

Zeitwert betrug 45 Prozent des An-

schaffungswerts. Vor ein paar Jahren 

war der Wert bei DB Regio sogar noch 

über 50 Prozent, das heißt der Fuhr-

park der DB Regio AG ist hyper-

modern, schon moderner als es eigent-

lich wirtschaftlich gut ist. 

Rein theoretisch und in einer Welt 

ohne Inflation müsste der Wert exakt 

50 Prozent sein. In der Praxis unserer 

gesamten Wirtschaft liegen die Werte 

für die Produktionsanlagen bei als 

gesund geltenden Unternehmen bei 

30 bis 40 Prozent. Der Unterschied 

kommt dadurch zustande, dass zum 

einen die neu beschafften Anlagen 

meistens teurer sind als die durch sie 

ersetzten älteren Anlagen, und zum 

anderen die Anlagen üblicherweise so 

schnell abgeschrieben werden, wie 

dies steuerlich statthaft ist, die tech-

nisch-wirtschaftliche Nutzungsdauer 

indes in der Regel etwas länger ist. 

Im Unternehmensbereich Infrastruk-

tur der Deutschen Bahn AG (also DB 

Netz AG plus DB Station & Service 

AG plus DB Energie GmbH) ist die 

Welt bei weitem nicht so rosig. 

Abgesehen davon, dass die Infra-

strukturnutzungsentgelte staatlich 

reguliert werden, und dadurch die 

Gewinne stark begrenzt sind, ist der 

Fahrweg viel kapitalintensiver als der 

Betrieb von Zügen. 

Den Müttern und Vätern der Bahnre-

form jedenfalls war klar, dass dafür 

über einen Methusalem-langen Zeit-

raum staatliches Kapital fließen muss. 

Dafür gewährte der Eigentümer Bund 

seiner Eisenbahn zunächst zinslose 

Darlehen. Damit konnten Gleise, Wei-

chen, Signale, Brücken, Bahnsteige 

usw. erneuert werden. Allerdings 

drückten hernach die Abschreibungen 

auf die erneuerten Anlagen aufs Er-

 
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer [2], der Vorstandsvorsitzende der DB AG, 

Dr. Richard Lutz [1] sowie DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla [4] 

unterzeichnen im Beisein von Bundesfinanzminister Olaf Scholz [3] am 14. Januar 2020 

den Vertrag über die neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV III) 

[in eckigen Klammern die Position von links]; 

Foto: DB AG / Hans-Christian Plambeck. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/leistungs-und-finanzierungsvereinbarung-III.pdf?__blob=publicationFile
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gebnis (die ersetzten Altanlagen waren 

durch den Bilanzschnitt, siehe oben, 

ja abschreibungsfrei). 

Immerhin musste das Geld nicht ver-

zinst werden, wie es bei einem Bank-

kredit der Fall wäre. Aber auch zins-

lose Darlehen müssen in der Bilanz als 

Verbindlichkeit abgebildet werden, 

und sobald die Summe aller Verbind-

lichkeiten im Vergleich zum Eigen-

kapital hoch wird, steigen bei den 

Banken die Zinsené 

Hartmut Mehdorn hat den Politike-

rinnen und Politikern beigebracht 

(zugegebener Weise etwas Ăunsanftñ 

ð die von Hugo Müller-Vogg ver-

fasste Mehdorn-Biografie hat nicht 

ohne Grund den Titel ĂDiplomat 

wollte ich nie werdenñ, siehe Folge 

97 der GRV-Nachrichten, Seite 31), 

dass sich die Eisenbahninfrastruktur 

so nicht finanzieren lässt. Das Bundes-

verkehrsministerium ließ sich von 

den von Hartmut Mehdorn vorgetra-

genen Berechnungen überzeugen, und 

entwickelte zusammen mit dem DB-

Konzern das Konzept der Leistungs- 

und Finanzierungs-Vereinbarungen 

(LuFV). Auch wenn der damals ge-

plante (Teil-)Börsengang des DB-

Konzerns der Anlass für die Entwick-

lung der LuFV war, es war auch klar, 

dass auch ohne Börsengang eine Um-

stellung der Infrastrukturfinanzierung 

geboten war. 

LuFV bedeutet Leistungs- und Finan-

zierungs-Vereinbarung. Die DB leistet, 

der Bund finanziert. Im Unterschied 

zur vorigen Infrastruktur-Finanzierung 

bewilligt der Bund die Mittel nicht 

mehr von Einzelmaßnahme zu Einzel-

maßnahme, für jede Weiche, Schwelle, 

jeden Meter Schiene separat, sondern 

gibt der DB einen Gesamtbetrag mit 

der einzigen Auflage, dass dieser für 

konkrete bilanzielle Anlagenklassen 

ausgegeben wird (was von Wirtschafts-

prüfern zu testieren ist). Dafür muss 

die DB einen bestimmten Zustand des 

Schienennetzes gewährleisten, der in 

Zustandsberichten festgehalten wird 

(bei einer Zielverfehlung gibt es emp-

findliche Abzüge, das heißt LuFV-

Mittel sind zurückzuzahlen!). Und 

daneben muss die DB auch einen Ei-

genanteil an Ersatzinvestitionen und 

an laufendem Unterhalt nachweisen. 

Im Gegensatz zu den bisherigen Fi-

nanzierungsinstrumenten ist die LuFV 

mithin nicht Input-orientiert, sondern 

Output-orientiert. Die Ausgaben für 

neue Gleise, Bahnsteige, Stellwerke, 

Brücken, Tunnels usw. werden ganz 

normal verbucht, die ausführenden 

Firmen bekommen ihr Geld, und die 

Zuschüsse werden von den bilanziellen 

Herstellkosten sofort danach abge-

setzt, so dass Abschreibungen nur auf 

die Anteile aus den DB Eigenmitteln 

anfallen. Entsprechend werden die 

(regulierten) Infrastrukturnutzungs-

entgelte günstiger kalkuliert. Um es 

klarzustellen: DB Netz und ihre bei-

den Geschwister haben von diesen 

LuFV Zuwendungen selbst gar nichts, 

sie geben den finanziellen Vorteil in 

Form günstigerer Trassenpreise und 

Stationsgebühren an die fahrenden 

Bahngesellschaften weiter, an die 

Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des 

DB-Konzerns genauso wie an deren 

Wettbewerber! 

Die erste LuFV galt zunächst 5 Jahre 

(von 2009 bis 2013) und wurde um 

ein Jahr verlängert. Pro Jahr leistete 

der Bund 2,5 Milliarden. 

In der LuFV II (2015 bis 2019) wur-

den die (angehobenen) Zahlungen des 

Bundes ergänzt mit den Dividenden-

Ausschüttungen der Deutschen Bahn 

AG, die der Bund so in seine Eisen-

bahn re-investierte; unter Berücksich-

tigung der Bestandsnetz-Relevanz 

von Ausbauvorhaben des Bundesver-

kehrswegeplans und den Eigenantei-

len der DB AG an den Investitionen 

(100 Millionen Euro) betrug das 

Volumen der LuFV II im Mittel 4 

Milliarden Euro pro Jahr (von gut 3,7 

Milliarden Euro anno 2015 anstei-

gend auf gut 4,3 Milliarden Euro 

2019). 

Die am 14. Januar 2020 feierlich 

unterzeichnete LuFV III hat die In-

vestitionen weiter gesteigert; es ste-

hen nun in den Jahren 2020 bis 2024 

pro Jahr 5,8 Milliarden Euro zur 

Verfügung. In den Jahren 2025 bis 

2029 steigen die jährlichen Werte von 

6,58 auf 7,18 Milliarden Euro. 

Nun steht immer wieder der Vorwurf 

im Raum, die DB AG würde ihre An-

lagen gezielt verlottern lassen, da sie 

einen sachgerechten Unterhalt Ăaus 

eigener Tascheñ bezahlen müsste, aber 

die nach einem Ăgen¿genden Zerfallñ 

fällige Ersatz-Investition vom Bund 

spendiert bekäme. Auch der Bundes-

rechnungshof äußerte sich in einem 

Sonderbericht mit diesem Tenor 

(www.bundesrechnungshof.de). 

Diese Unterstellung ist indes nicht 

wirklich schlüssig: 

¶ Denn erstens müsste die DB da-

von ausgehen können, dass der 

Bund dann seine Zuschüsse über 

die Werte der LuFV hinaus erhöht 

(was nämlich keinesfalls selbst-

verständlich ist). 

¶ Zweitens hätte die DB extreme 

Schwierigkeiten, die in der LuFV 

festgelegten Qualitätsziele des 

Netzzustands einzuhalten. 

¶ Und drittens ist in der LuFV ein 

Mindestinstandhaltungsbeitrag 

genannt, dessen Erbringung die 

DB jedes Jahr nachweisen muss 

(in der Laufzeit der LuFV III sind 

dies 22,8 Milliarden Euro, von 

1,92 auf 2,25 Milliarden Euro pro 

Jahr ansteigend). 

Unstrittig ð weil vernünftig ð ist es 

natürlich, dass Unternehmen genauso 

wie Privatpersonen gegen Ende der 

Nutzungsdauer eines Investitionsguts 

nur noch das unbedingt Nötige hinein 

stecken. Niemand streicht noch ein-

mal die Fassade eines Hauses neu, 

wenn über den bevorstehenden Ab-

bruch bereits entschieden wurde. 

Vielleicht liegt aber auch ein Miss-

verständnis vor bei der Abgrenzung 

zwischen ĂInvestitionenñ (einerseits) 

und ĂUnterhaltñ (andererseits). So 

wird landläufig eine umfassende Re-

novierung eines Hauses, wenn damit 

nicht gleichzeitig eine Erweiterung 

verbunden ist, zum Unterhalt gezählt; 

tatsächlich betrachtet das Steuerrecht 

den damit verbundenen Aufwand je-

doch als nachträgliche Herstellkosten 

(mit der Konsequenz, dass der Eigen-

tümer diesen Aufwand nicht im Jahr 

des Anfalls steuermindernd absetzen 

kann, sondern über einen längeren 

Zeitraum abschreiben muss). Zweifel-

los zum Unterhalt zählt nur das, was 

klassisch mit ĂWartungñ sowie mit 

ĂReparaturñ umschrieben wird. Und 

es ist auch nicht in jedem Fall ein 

Unterhalt sinnvoller als eine Ersatz-

Investition; die immer noch zahlreich 

in Betrieb befindlichen mechanischen 

Stellwerke sind ein Beispiel dafür. 

https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/langfassungen-ab-2013/2018/2018-sonderbericht-ziele-des-bundes-bei-den-verhandlungen-mit-der-deutschen-bahn-ag-ueber-eine-dritte-leistungsund-finanzierungsvereinbarung-fuer-die-bestehende-eisenbahninfrastruktur-pdf
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Gemeindeverkehrs-

finanzierungsgesetz (GVFG) 

aufgestockt 

Der Bundesrat
3
 hat am 14. Februar 

2020 dem geänderten GVFG zuge-

stimmt, welches dann am 12. März 

2020 im Bundesgesetzblatt verkündet 

wurde und rückwirkend zum 1. Janu-

ar 2020 in Kraft trat. 

Das GVFG wurde 1971 eingeführt, 

war damals aus einem zweckgebun-

denen Pfennig der Mineralölsteuer 

finanziert und umfasste zur einen 

Hälfte des Volumens Maßnahmen im 

kommunalen Straßenbau (zum Bei-

spiel der Neu- und Ausbau von in-

nerörtlichen Hauptstraßen oder von 

Straßen im Zusammenhang mit der 

Stilllegung von Eisenbahnstrecken), 

zur anderen Hälfte Maßnahmen im 

öffentlichen Nahverkehr. 

Mit dem Gesetz leistete der Bund Zu-

sch¿sse an die Lªnder zwecks ĂVer-

besserung der Verkehrsverhältnisse in 

den Kommunenñ ð die Länder und 

Kommunen müssen komplementär 

eigene Mittel einsetzen, die Auftei-

lung war von Bundesland zu Bundes-

land unterschiedlich. 

Großprojekte im ÖPNV (im Wesent-

lichen die S-Bahn- und U-Bahn-Pro-

jekte) wurden in einem Programm des 

Bundes geführt, für kleinere Maß-

nahmen konnten die Länder selbst 

entscheiden. Und die zur Verfügung 

stehenden Mittel wurden proportional 

zur gewichteten Anzahl zugelassener 

Kraftfahrzeuge je Bundesland verteilt. 

Zunächst im Zonenrandgebiet, später 

im Beitrittsgebiet galten erhöhte För-

dersätze. Im Rahmen der Regionali-

sierung wanderten erhebliche Mittel 

(jene Aufstockung des GVFG in Höhe 

von jährlich 3 Milliarden D-Mark, die 

Anfang der 1990er-Jahre vom Bundes-

rat Ăerzwungenñ wurde) hin¿ber ins 

Regionalisierungsgesetz. 

Im Rahmen der Föderalismusreform 

wurden Mischfinanzierungen, wie sie 

                                                 
3
 Hinweis für unsere Leser in der Schweiz: 

Der BUNDESRAT in Deutschland ist die 

zweite Kammer des Parlaments, in wel-

cher die Interessen der Bundesländer ver-

treten werden. Trotz ähnlicher Zielsetzung 

bestehen allerdings erhebliche Unter-

schiede zum STÄNDERAT der Schweiz. 

auch das GVFG darstellte, erheblich 

zurückgefahren. Stattdessen erhalten 

die Länder einen größeren Anteil am 

Gesamt-Steueraufkommen, den sie 

freier verwenden können. Vom GVFG 

blieb zunächst ein abschmelzender 

Betrag fürs ÖPNV-Bundesprogramm. 

Der Verband Deutscher Verkehrs-

unternehmen (VDV) begrüßte die Er-

weiterung des Förderkatalogs und ver-

öffentlichte dazu aktualisierte Vor-

schläge zur weiteren Elektrifizierung 

von Eisenbahnstrecken in Deutsch-

land. Nach Auffassung des VDV soll-

ten rund 8000 Kilometer des Strecken-

netzes mit Oberleitungen elektrifiziert 

werden. Weitere gut 4000 Kilometer 

würden sich für einen vollelektrischen 

Hybridbetrieb mit einer Mischung aus 

Oberleitungs- und Speicherbetrieb 

(Akku) eignen. So könnten 86 Prozent 

des heutigen Schienennetzes elektrisch 

betrieben werden, auf diesem Netz 

finden 99 Prozent der Verkehrsleistung 

statt. Das 44-seitige Positionspapier 

des VDV ĂVoll elektrisch ð Sonder-

programm zur Finanzierung von Elek-

trifizierungsvorhaben und Hybrid-

lºsungenñ kann heruntergeladen 

werden: www.vdv.de. 

Nun hatte die amtierende Groko in 

ihrem Koalitionsvertrag (siehe Folge 

111 der GRV-Nachrichten, Seite 7) 

das GVFG Ăwiederbelebtñ und den 

Finanzrahmen für das Jahr 2020 auf 

665 Millionen Euro, ab nächstem Jahr 

eine Milliarde Euro pro Jahr erhöht, 

mit dem Klimapaket erfolgt ab 2025 

eine weitere Erhöhung auf dann zwei 

Milliarden Euro pro Jahr. 

Gefördert werden fast nur noch Pro-

jekte des schienengebundenen Ver-

kehrs, neben den bisher förderfähigen 

Maßnahmen sind auch Grunderneue-

rungen der Infrastruktur von U-Bah-

nen und Nichtbundeseigenen Eisen-

bahnen förderfähig (nicht aber die 

Grunderneuerung der DB-Infrastruk-

tur, hierfür gibt es nach Auffassung 

des Gesetzgebers genügend Finanz-

mittel aus der LuFV). 

Der maximale Fördersatz beträgt nun 

bundeseinheitlich 75 Prozent der 

zuwendungsfähigen Kosten (bisher 

waren es meist höchstens 60 Prozent). 

Auch Elektrifizierungen sind neuer-

dings förderfähig, und zudem wurde 

das Mindestvolumen je Projekt auf 50 

bis 10 Millionen Euro abgesenkt. 

 
Für solche Großprojekte des öffentlichen Nahverkehrs gibt es jetzt mehr Finanzmittel. 

Gut drei Wochen vor der feierlichen Eröffnung am 9. Dezember 2019 der neuen S-Bahn-

Anbindung der Siedlung Gateway Gardens in der Nähe des Frankfurter Flughafens 

herrschte auf der Baustelle noch reges Treiben; 

Foto: DB AG / Daniel Saarbourg. 

https://www.vdv.de/positionensuche.aspx?id=304eb028-4148-4b16-8681-9d3b3bab9516&mode=detail&coriander=V3_95feee5d-8fd5-8898-abda-87dd95ca5270
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11 Milliarden Euro 

zusätzliches Eigenkapital für 

die Deutsche Bahn AG 

Ein Punkt des Klimaschutzprogramms 

2030 der Bundesregierung vom 20. 

September 2019 (siehe Folge 116 der 

GRV-Nachrichten, Seite 15ff.) ist eine 

jährliche Zahlung bis zum Jahr 2030 

in Höhe von einer Milliarde Euro (ins-

gesamt also 11 Milliarden Euro) aus 

dem Bundeshaushalt zur Aufstockung 

des Eigenkapitals der Deutschen 

Bahn AG. 

Zwischenzeitlich haben sich Bundes-

regierung und DB-Vorstand darauf 

verständigt, die Mittel ausschließlich 

für die Infrastruktur zu verwenden. In 

einer am 31. Januar 2020 verkündeten 

Absichtserklärung zwischen Bund und 

DB sind die geplanten Maßnahmen 

aufgeführt. Diese bringen mehr Kapa-

zität, Qualität sowie eine attraktivere 

Schiene und damit mehr Klimaschutz 

im Verkehr. 

Die 11 Milliarden Euro sollen nun nur 

noch zur Hälfte für Eigenkapitaler-

höhungen der Eisenbahninfrastruktur-

unternehmen des Bundes eingesetzt 

werden; auf dieses Anteil darf der 

Bund in der Zukunft eine zusätzliche 

Dividendenzahlung erwarten. Die 

andere Hälfte soll als Zuschuss aus-

gezahlt werden. Damit werden die 

finanzielle Stabilität der Infrastruktur 

und die Wettbewerbsfähigkeit des 

Sektors weiter gestärkt. 

Die Mittel sollen in folgenden vier 

Bereichen eingesetzt werden: 

¶ Robustes Netz (4 Milliarden 

Euro): Investitionen in Stellwerke, 

kleine und mittlere Maßnahmen 

an überlasteten Schienenwegen 

und zur Realisierung von Etappen 

des Deutschlandtakts, Strecken-

elektrifizierung für Güterbahnen, 

Infrastruktur für alternative An-

triebe und Investitionen in Termi-

nals des kombinierten Verkehrs, 

Zugbildungsanlagen sowie die 

Anbindung von Gleisanschlüssen. 

¶ Digitale Schiene (4 Milliarden 

Euro): Zusätzliche Mittel für das 

ĂStarterpaketñ (siehe dazu der 

Beitrag Digitalisierungsoffensive 

auf Seite 26) sowie den Flächen-

rollout der Europäischen Leit- und 

Sicherungstechnik ETCS sowie 

Digitaler Stellwerke. Investitionen 

in Digitale Bahntechnologien. 

¶ Attraktive Bahnhöfe (1 Milliarde 

Euro): Finanziert werden zahl-

reiche Maßnahmen zur Qualitäts-

steigerung der Bahnhöfe sowie für 

Barrierefreiheit, Brandschutz und 

den Zustand von Empfangsgebäu-

den. 

¶ Eigenwirtschaftliche Infrastruktur-

maßnahmen (2 Milliarden Euro): 

Ausweitung des Engagements der 

DB unter anderem für mehr Qua-

lität und Kapazität im Rahmen der 

ĂStarken Schieneñ. 

Die als Eigenkapitalerhöhung auszu-

reichenden Mittel stehen noch unter 

dem Vorbehalt der beihilferechtlichen 

Abstimmung mit der Europäischen 

Kommission. Die Auszahlung der 

gesamten Mittel steht unter dem Vor-

behalt der Entscheidung des Haus-

haltsgesetzgebers. 

Verkehrspolitik in 

der Schweiz 

Maßnahmenpaket 

zur Stärkung der 

Verkehrsverlagerung 

Die Regierung will die Verlagerung 

des alpenquerenden Güterverkehrs 

von der Straße auf die Schiene mit 

verschiedenen Maßnahmen weiter 

stärken. Dazu gehört, den Operateuren 

im unbegleiteten kombinierten Ver-

kehr länger als zunächst geplant Be-

triebsbeiträge zu gewähren und die 

Trassenpreise zu senken. Das verbil-

ligt die Bahntransporte und macht die 

Schiene attraktiver. An seiner Sitzung 

vom 13. November 2019 hat der Bun-

desrat den Verlagerungsbericht 2019 

sowie die Botschaft für eine Erhöhung 

und Laufzeitverlängerung des Zah-

lungsrahmens für die Förderung des 

alpenquerenden Schienengüterver-

kehrs zuhanden des Parlaments ver-

abschiedet und die Eisenbahn-Netz-

zugangsverordnung angepasst. 

Die Schweizer Verkehrspolitik hat das 

Ziel, den alpenquerenden Schwerver-

kehr von der Straße auf die Schiene zu 

verlagern, wie dies das Schweizervolk 

am 20. Februar 1994 in der Abstim-

mung zur Aufnahme eines Artikels 

zum Schutz der Alpen in die Verfas-

sung beschlossen hatte. Der Bundes-

rat erstattet den Eidgenössischen 

Räten alle zwei Jahre Bericht über 

den Stand der Verlagerung und die zu 

erwartende Entwicklung. Der Verla-

gerungsbericht 2019 zeigt, dass die 

bisherigen Instrumente und flankie-

renden Maßnahmen wirken. Sie haben 

dazu beigetragen, die Anzahl alpen-

querender Fahrten schwerer Lkw 

weiter zu reduzieren. Ohne diese Maß-

nahmen würden jährlich zusätzlich 

rund 800 000 schwere Lkw die Alpen 

queren. Die Schiene erreicht heute 

einen Marktanteil von 71 Prozent. 

Das gesetzlich festgelegte Ziel von 

maximal 650 000 alpenquerenden 

Schwerverkehrsfahrten pro Jahr 

wurde jedoch verfehlt. 2018 waren es 

941 000 Fahrten. 

Der Bundesrat bekräftigt im neuen 

Verlagerungsbericht daher seine Ein-

schätzung, dass das Verlagerungsziel 

mit den bisherigen Maßnahmen allein 

nicht erreicht werden kann. 2020 wird 

mit der Eröffnung des Ceneri-Basis-

tunnels zwar die Neue Eisenbahn-

Alpentransversale (NEAT) voll in Be-

 
Die Schweiz setzt alles daran, den alpenquerenden Güterverkehr auf die Schiene zu 

verlagern. Im Bild ein Ganzzug vom Gotthard kommend südlich Arth-Goldau; 

Foto: © Hupac. 
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trieb gehen. Auch werden bis dann die 

Arbeiten für den 4-Meter-Korridor auf 

der Gotthard-Achse abgeschlossen 

sein. Die damit möglichen Produkti-

vitäts- und Mengengewinne werden 

allerdings nicht ausreichen, um das 

Verlagerungsziel zu erreichen. Das 

liegt an den Verzögerungen bei der 

Fertigstellung der Zulaufstrecken zur 

NEAT in Deutschland sowie der feh-

lenden Interoperabilität entlang des 

gesamten Nord-Süd-Korridors. Es ist 

oft nach wie vor nicht möglich, 740 

Meter lange Züge zu führen. Außer-

dem hapert es mit der Zuverlässigkeit 

und Pünktlichkeit der Transportange-

bote. 

Vor diesem Hintergrund schlägt der 

Bundesrat ein Paket zur weiteren 

Stärkung der Verkehrsverlagerung 

vor. Es enthält folgende Maßnahmen: 

¶ Die Betriebsbeiträge an die Ope-

rateure im unbegleiteten kombi-

nierten Verkehr sollen weniger 

rasch abgebaut werden als zu-

nächst geplant. Der Bundesrat be-

antragt beim Parlament dement-

sprechend, die Laufzeit des Zah-

lungsrahmens für die Förderung 

des alpenquerenden Schienengü-

terverkehrs zu verlängern. Für die 

Jahre 2024 bis 2026 sollen zusätz-

liche 90 Millionen Franken für 

Betriebsabgeltungen im unbeglei-

teten kombinierten Verkehr zur 

Verfügung stehen. 

¶ Die Trassenpreise im Schienen-

verkehr werden zum 1. Januar 2021 

gesenkt. Dazu hat der Bundesrat 

eine Anpassung der Netzzugangs-

verordnung beschlossen. Die Ak-

teure im Schienenverkehr werden 

damit um jährlich rund 90 Millio-

nen Schweizer Franken entlastet, 

was zu je einem Drittel dem Güter-, 

dem Fern- und dem Regionalver-

kehr zugutekommt. Für lange 

Güterzüge soll zudem ein Sonder-

rabatt eingeführt werden, da mit 

langen Zügen die Kapazität der 

Infrastruktur besser genutzt wer-

den kann. 

¶ Anpassung der LSVA zum 1. Ja-

nuar 2021: Die Lastwagen der 

Abgasklassen Euro IV und V sol-

len nicht mehr in eine günstigere 

Kategorie fallen. Ohne Anpassung 

würde der gewichtete Durchschnitt 

von 293 Franken (2018) auf 275 

Franken im Jahr 2024 sinken. Mit 

der Umklassierung kann die bis-

herige Verlagerungswirkung der 

LSVA aufrechterhalten werden. 

Über die vorgeschlagenen Anpas-

sungen entscheidet der Gemischte 

Landverkehrsausschuss EU / 

Schweiz. 

¶ Die Schwerverkehrskontrollen 

sollen intensiviert werden, unter 

anderem durch Realisierung des 

Schwerverkehrskontrollzentrums 

Gotthard Süd in Giornico. 

Der Bundesrat will mit dem Maß-

nahmenpaket die in der Bundesver-

fassung verankerte Verlagerung des 

Schwerverkehrs von der Straße auf 

die Schiene und den Alpenschutz 

stärken. Die Maßnahmen erleichtern 

es zudem, die Klimaziele zu errei-

chen. 

Regierung lässt Gesetz 

für den unterirdischen 

Gütertransport ausarbeiten 

Die Schweizer Regierung (Bundesrat) 

will  mit einem Bundesgesetz die recht-

lichen Voraussetzungen schaffen, 

damit Anlagen für den unterirdischen 

Gütertransport gebaut und betrieben 

werden können, wie dies mit dem Pro-

jekt ĂCargo Sous Terrainñ (CST) an-

gestrebt wird. Aufgrund der mehrheit-

lich positiven Rückmeldungen aus der 

Vernehmlassung (Anhörungsverfah-

ren im Vorfeld der Gesetzgebung, sie-

he Folge 113 der GRV-Nachrichten, 

Seite 35) hat der Bundesrat an seiner 

Sitzung vom 29. Januar 2020 das 

Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation (UVEK) 

beauftragt, bis zum Herbst 2020 eine 

Vorlage dafür zu erarbeiten und sie 

dem Parlament vorzulegen. 

CST wird mehrheitlich als zukunfts-

orientierte und umweltfreundliche Er-

gänzung des Schienen- und Straßen-

güterverkehrs beurteilt. Außerdem 

konnte CST im letzten Jahr zusätzliche 

Schweizer Unternehmen aus der Lo-

gistikbranche als Aktionäre gewinnen. 

Damit konnte der vom Bundesrat 

geforderte Nachweis erbracht werden, 

dass das Projekt in der Transport-

branche genügend breit abgestützt ist. 

Der Bundesrat hat das UVEK gestützt 

auf die Ergebnisse aus der Vernehm-

lassung beauftragt, eine Botschaft für 

ein Gesetz über den unterirdischen 

Gütertransport zu erarbeiten ð mit 

folgender Stoßrichtung: 

¶ Die Baubewilligung wird im Rah-

men eines Plangenehmigungsver-

fahrens auf Stufe Bund erteilt. 

Dieses lehnt sich weitgehend an 

jenes für Eisenbahnen an. 

¶ Damit ist eine zweistufige Um-

weltverträglichkeitsprüfung ver-

bunden. Dies stellt sicher, dass die 

ökologischen Aspekte ausreichend 

berücksichtigt werden. 

¶ Die unterirdischen Gütertransport-

anlagen werden als eigenständiger 

Bereich im Sachplan Verkehr des 

Bundes geführt. Der Bund legt da-

rin die Planungsräume und -kor-

ridore fest. Für die konkrete Fest-

legung der Hub-Standorte und 

Linienführungen sind im Rahmen 

der Richtpläne die Kantone zu-

ständig. 

¶ Damit verbunden ist die Vorgabe, 

dass die umwelt- und anwohner-

verträgliche Feinverteilung der 

Güter in den Städten (City Logis-

tik) rechtzeitig mit den Kantonen 

geklärt werden muss. 

¶ Die Betreiber der Anlagen müssen 

den Grundsatz der Nichtdiskrimi-

nierung einhalten: Sie müssen ihre 

Transportpflicht wahrnehmen und 

allen den Zugang unter gleichen 

Bedingungen ermöglichen. 

¶ Der Bund hält weiterhin daran fest, 

dass er weder für den Bau noch den 

Betrieb eine Finanzierung leisten 

wird. 

¶ Im Gesetz wird auch verankert, 

dass der Bund für den Fall von 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

der Eigentümer bzw. Betreiber an-

gemessene Sicherheiten verlangen 

bzw. nach Rücksprache mit den 

Kantonen den Rückbau oder die 

Umnutzung der Anlage beschlie-

ßen kann. 

¶ Durch die private Finanzierung 

sind die Möglichkeiten des Bundes 

für den Schutz der Infrastruktur 

beschränkt. Deshalb muss über die 

gesamte Lebensdauer der Anlage 

hinweg eine Schweizer Mehrheit 

sichergestellt werden. Ausländi-

sche Investoren können sich nur 

im Rahmen einer Minderheit be-

teiligen. 
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Informationen des 

Vereins GdI ð AdI  
Für den Inhalt dieses Kapitels ist die 

Gesellschaft der Ingenieure des öffentlichen 

Verkehrs (GdI) / Association des Ingénieurs 

des transports publics (AdI) verantwortlich 

(siehe Impressum). 

Weitere Informationen zu den vielfältigen 

Veranstaltungen der GdI finden Sie im Internet 

unter www.gdi-adi.ch. Dort befindet sich auch 

ein Portrait der Gesellschaft mit ihren vier 

Ortsgruppen. 

Mutationen der 

GdI -Mitglieder  

Von Peter Hug, GdI Mutationen 

An den Sitzungen des GdI-Zentral-

vorstandes am 20. November 2019 

und 11. März 2020 ergaben sich Muta-

tionen der Mitglieder. Ein herzliches 

Willkommen geht an die 15 neuen 

GdI-Mitglieder (siehe Tabelle unten). 

À Wir ehren die geschätzten GdI-Mit -

glieder, welche verstorben sind: 

¶ Heinz Weber, Ortsgruppe Luzern, 

gestorben am 12. Oktober 2019 

¶ Hugo Inglin, Ortsgruppe Luzern, 

gestorben am 08. November 2019 

¶ Werner Gobeli, Ortsgruppe Lu-

zern, gestorben November 2019 

¶ Werner Latscha, Ortsgruppe Zü-

rich, gestorben am 29. November 

2019 

¶ Max Vogt, Ortsgruppe Zürich, 

gestorben am 12. Dezember 2019 

¶ Klaus Rehor, Ortsgruppe Luzern, 

gestorben am 16. Dezember 2019 

¶ Hans Eisenring, Ortsgruppe Bern, 

gestorben am 18. Januar 2020 

¶ Josef Jäger, Ortsgruppe Luzern, 

gestorben am 18. Januar 2020 

 

GdI-Sonderzug auf der 

Gotthard-Bergstrecke 

Hannes Maichle 

GdI Generalsekretär 

Trotz der Inbetriebnahme des Gott-

hardbasistunnels als längstem Tunnel 

der Welt darf die Gotthard-Bergstrecke 

als Meisterwerk der Ingenieurskunst 

nach wie vor bewundert werden. Am 

18. Oktober 2019 organisierte deshalb 

die Ortsgruppe Nordwest- / Zentral-

schweiz / Ticino eine Sonderfahrt mit 

der historischen Doppellokomotive 

Ae 8/14. Der Anlass bot in jeder Hin-

sicht die Gelegenheit, altbewährte 

Rollmaterial-Highlights und ein-

drückliche Infrastrukturbauten der 

Gotthardbahn zu bewundern. 

 

 

Nach einer Depotbesichtigung in Erst-

feld mit den schönen und wertvollen 

historischen Triebfahrzeugen, führte 

die Sonderfahrt mit der Ae 8/14 und 

rund 60 Personen von Erstfeld nach 

Göschenen. Nach Ankunft in Gleis 2 

(Gleis 1 mit direkter Umsteigemög-

lichkeit zur Matterhorn-Gotthard-

Bahn blieb für den planmässigen 

Tilo-Flirt frei) verfolgte die Reise-

gruppe das Umspannmanöver der 

imposanten historischen Lok. An-

schliessend ging es zurück zum neu 

sanierten Wärterhaus Eggwald und von 

dort aus wurde die imposante Rohr-

bach-Betontunnelbrücke (Lawinen-

schutz) bestiegen. Die wunderbare 

Ausfahrt endete bei Kaffee und Ku-

chen wiederum im Depot Erstfeld. 

Die Pensionierten und die 

Zeit in Oberhofen am 

Thunersee 

Jost Wichser, GdI Ortsgruppe Zürich / 

Ostschweiz 

Traditionsgemäss fand der Pensionier-

tenanlass 2019 am letzten Mittwoch 

im Oktober statt, nämlich am 30. Ok-

tober. Dazu waren die Lebenspartne-

rinnen und Lebenspartner herzlich ein-

geladen, welche in erfreulicher Zahl 

der Einladung gefolgt sind. Das dies-

jährige Reiseziel war Oberhofen am 

Thunersee mit dem dortigen Musik-

Name Vorname Ortsgruppe Arbeitgeber 

Banaszak Stanislaw Bern SBB AG, Infrastruktur 

Bärtsch Cyrill  Zürich SMA und Partner AG 

Blumer Sandro Bern SBB AG, Infrastruktur 

Bocherens Nicolas Zürich SBB AG, Personenverkehr 

Boschung Jacques Bern SBB AG, Infrastruktur 

Brechbühl Markus Bern BLS AG, Anlagen, Bau & Unterhalt 

Brunner Stefan Zürich SBB AG, Infrastruktur 

Furrer Beat Bern Furrer + Frey AG 

Hauri Martina Zürich SBB AG, Infrastruktur 

Luzio Elena Bern SBB AG, Infrastruktur 

Schindelholz Markus Bern Oensingen-Balsthal-Bahn AG 

Schönholzer Urs Bern SBB AG, Infrastruktur 

Schultz Philipp Bern SBB AG, Informatik 

Trachsel Dominic Zürich SBB AG, Infrastruktur 

Ünlü Fatih Bern SBB AG, Infrastruktur 

Tabelle: Neumitglieder der GdI per 20. November 2019 und 11. März 2020 

 
Ae 8/14 beim Manöver in Göschenen; 

Foto: Erich Schmied. 

http://www.gdi-adi.ch/
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instrumenten- und Uhrenmuseum 

MUMM.  Die insgesamt 53 Teilnehmer 

trafen sich im Museum nach einer 

Busreise oder einer Schifffahrt ab 

Thun. Nach der Begrüssung wurde 

die Gesellschaft in drei Gruppen auf 

Abteilungen des Museums verteilt. 

In den historischen Räumen des mit-

telalterlichen Rebgutes Wichterheer 

kann man Kunsthandwerk und Uhr-

macherkunst aus fünf Jahrhunderten 

sehen und hören. Bei den Uhren be-

ginnt es bei der Sonnenuhr und endet 

bei der exakten Zeitmessung der neu-

esten Zeit, inklusive der zentralen 

Uhrensteuerung der Bahn. Die Uhren 

wurden bis ins 19. Jahrhundert zwar 

genauer, waren aber nicht vergleichbar 

mit der heutigen Zeitmessung. Erst das 

entstehende Eisenbahnnetz erforderte 

eine genaue und zumindest grossräu-

mig einheitliche Zeit, welche in der 

Schweiz erst bei der Gründung des 

Bundesstaates 1848 eingeführt werden 

konnte. So lässt sich rückblickend 

feststellen, dass die Eisenbahn ein 

wichtiger Impulsgeber für die Ent-

wicklung der Uhren bis hin zur 

heutigen Genauigkeit war. 

Die mechanischen Musikinstrumente 

aus drei Jahrhunderten ð von der 

Musikdose bis zum elektrischen Kla-

vier ð liessen uns Zuhörer staunen. 

Die Musikautomaten erinnern an 

unsere Jugendzeit, als es vor allem in 

der französischen Schweiz an vielen 

Bahnhöfen solche Musikautomaten 

gab, welche mit einem Zwanziger zum 

Ertönen gebracht werden konnten. 

Nach der Führung genoss die Gesell-

schaft einen Apéro in einem Wein-

keller. Man konnte bei einem Glas 

Oberhofer Wein Erinnerungen aus-

tauschen oder aber der Drehorgel-

musik lauschen. Anschliessend wurde 

im wenige Minuten entfernten Res-

taurant Kreuz ein feines Mittagessen 

serviert. Das nächste Pensionierten-

treffen findet am 28. Oktober 2020 

statt. 

Bitte teilen Sie es uns mit, wenn sich Ihre 

Adresse geändert hat: 

¶ an GRV, Postfach 101403, 45014 Essen, 

¶ per Fax +49 234 5465180 oder 

¶ Mail an versand@grv-nachrichten.de. 

Mitglieder des Vereins GdI ð AdI melden ihre 

Adressänderungen bitte an info@gdi-adi.ch. 

Exkursion zur 

Baustelle Winterthur 

Personenunterführung Nord 

Urs Bachmann, GdI Ortsgruppe 

Zürich / Ostschweiz 

Es waren 18 Teilnehmer, die sich am 

kalten Abend des 27. November 2019 

in Winterthur einfanden für eine infor-

mative Veranstaltung mit einer spek-

takulären Führung durch die sich im 

Bau befindliche Personenunterführung 

Nord. Anstelle der bestehenden Unter-

führung aus dem Jahre 1928 mit einer 

Breite von 4,50 Metern wird eine neue 

mit einer Gesamtbreite von 17,50 Me-

tern gebaut ð 14,50 Meter lichte Wei-

te plus 3,0 Meter für Aufzüge zu den 

Perrons. Dazu kommt parallel unter 

einer Treppenseite ein 4,5 Meter brei-

ter Tunnel für eine lang gewünschte 

Veloquerung bis über den Bahnhof- 

platz hinaus. In der Unterführung 

dürfen Einbauten für kommerzielle 

Nutzung nicht fehlen. Die Velo-

querung verläuft unter dem Bahnhof-

gebäude, das für die Bauzeit speziell 

abgestützt werden muss. Die Gleise 3 

bis 9 werden auf je 2 mal 20 Meter 

Hilfsbrücken gelegt und die Perrons 

sind auf provisorischen Abstützungen 

in der Baugrube positioniert. Mit dem 

Neubau haben die Gleise auch eine 

konforme Schotterstärke zur Decke 

der Unterführung, statt Ănur ein wenig 

Steinchenñ dazwischen. Der Publi-

kumsverkehr ab den Perrons und stadt-

querend wird über eine 8 Meter breite 

Passerelle über die vierjährige Bauzeit 

geführt. Die Inbetriebnahme ist für 

Dezember 2021 vorgesehen. An den 

Gesamtkosten von 92 Millionen Fran-

ken beteiligt sich die Stadt Winterthur 

mit einem Drittel für die Veloquerung 

und -station für 700 Fahrräder. 

 
Abfangung der Auffahrt zum Parkdeck; 

Foto: Urs Bachmann). 
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Restaurant-Tram 

Dr. Felix Dschung, GdI Ortsgruppe 

Mittelland / Jura 

Am 28. Januar 2020 lud die GdI-Orts-

gruppe Bern zu einer kulinarischen 

Rundfahrt mit dem Restaurant-Tram 

ein. In der mittlerweile über 80 Jahre 

alten Fahrzeuggarnitur, bestehend aus 

einem Motowagen Ce 4/4 und einem 

Beiwagen C4, können insgesamt 34 

Gäste in entspannter Atmosphäre 

dinieren. Im Gegensatz zum Fondue-

tram sitzen die Fahrgäste beim Restau-

rant-Tram nicht auf Bänken quer zur 

Fahrtrichtung, sondern im Wesentli-

chen in einer in Fahrtrichtung ausge-

richteten Vis-a-vis-Anordnung, so 

dass immer vier Personen an einem 

Tisch sitzen. 

Als Highlight können sicherlich die 

hintersten Plätze im Beiwagen be-

zeichnet werden. Hier können durch-

aus Parallelen zu Kanzelwagen gezo-

gen werden, die in der Vergangenheit 

bisweilen bei der Vollbahn zum Ein-

satz kamen. Während der Fahrt wurden 

die Fahrgäste durch einen Caterer mit 

italienischen Speisen verwöhnt. Nach 

den mehr als auskömmlichen Vorspei-

sen gab es als Hauptspeise Lasagne. 

Die Fahrt startete am Depot Eigerplatz 

durch das abendliche Bern und kehrte 

nach einer kurzen Pause am Guisan-

platz nach zweieinhalb Stunden wie-

der zum Ausgangsort zurück. 

 

Panoramaaussicht auf das 

abendliche Bern; 

Foto: Dr. Felix Dschung. 

Veranstaltungsankündigungen 

Gesellschaftliche Anlässe können und dürfen 

wir im Moment nicht durchführen. Die Orts-

gruppen haben alle Termine bis Ende Mai 2020 
abgesagt. Die nächste Veranstaltung ist daher: 

¶ Donnerstag, 11. Juni 2020, TerCo Cha-
vornay et Travys Orbe, OG Lausanne 

Die Fachtagung mit Generalversammlung 

ist auf den 23./24. Oktober 2020 verschoben. 
Die diesjährige Auslandsexkursion wird 

um ein Jahr auf September 2021 verschoben. 

Nachhaltigkeit 

Luftverkehr der Zukunft, 

umwelt- und klimaschonend, 

treibhausgasneutral, 

lärmarm  

Unter dieser Überschrift hat das Um-

weltbundesamt (UBA) am 6. und 7. 

November 2019 nach Berlin zum 

UBA Forum 2019 mobil & nach-

haltig eingeladen. 

In den vergangenen Jahren ist der 

Luftverkehr enorm gewachsen: 2017 

wurden mit über vier Milliarden 

Passagieren weltweit doppelt so viele 

Menschen befördert wie zu Beginn 

der neunziger Jahre. Dieses Wachs-

tum wird sich nach aktuellen Progno-

sen auch in den nächsten Jahren fort-

setzen. Effizienzgewinne beim Kero-

sinverbrauch und Erfolge der aktiven 

Lärmminderung werden durch das 

hohe Wachstum bislang kompensiert. 

Ein ĂWeiter wie bisherñ ist im Luft-

verkehr nicht mehr möglich: Die 

Ziele des Pariser Klimaschutzab-

kommens erfordern, die Treibhaus-

gasemissionen (THG) bis 2050 auf 

nahezu Null zu reduzieren. Dies gilt 

auch für die Emissionen des Luftver-

kehrs, der weltweit für rund 4 Prozent 

der THG verantwortlich ist. 

Die Luftfahrtbranche hat sich bisher 

nur darauf verständigt, die direkten 

Kohlendioxid-Emissionen bis 2050 

auf die Hälfte von 2005 zu senken. 

Vor allem über Emissionsminderungs-

zertifikate soll das Wachstum des 

Luftverkehrs ab 2020 bis 2035 Koh-

lendioxid-neutral erfolgen. Auch wenn 

das gelingen sollte, bleibt ein großes 

Problem: Die klimaschädlichen 

ĂNicht-Kohlendioxid-Effekte in gro-

Çen Hºhenñ
4
 sind bisher ausgeklam-

mert. Deren Ausmaß ist für mehrere 

Flugrelationen in der Grafik darge-

stellt. 

Maria Krautzberger, Präsidentin des 

UBA, sagte am 6. November: ĂFliegen 

ist die umweltschädlichste Art, sich 

fortzubewegen. Wir wollen daher die 

Zahl der Flüge durch Verlagerung auf 

                                                 
4
 Wasserstoff, Kondensstreifen mit 2 bis 

3-facher Klimawirkung gegenüber den 

direkten THG 

die Schiene reduzieren, aber auch die 

Umweltauswirkungen des Fliegens 

soweit wie möglich senken. Ein erster 

wichtiger Schritt ist es, die Steuerbei-

träge beim Fliegen an Bahn und Auto 

anzupassen. Bislang zahlt der Luftver-

kehr nur etwa ein Zehntel dessen, was 

andere Verkehrsträger an Steuern leis-

ten. Das Billig-Ticket für den Städte-

trip ist massiv subventioniert.ñ Allein 

2017 verzichtete der Bund auf 8,1 Mil -

liarden Euro durch eine fehlende Ke-

rosinbesteuerung und 4,2 Milliarden 

Euro durch eine Mehrwertsteuerbefrei-

ung für grenzüberschreitende Flüge. 

Dr. Jürgen Landgrebe gab eine Ein-

führung in die Strategie des Um-

weltbundesamtes für einen umwelt-

schonenden Luftverkehr 2050. 

Landgrebe sieht den Luftverkehr 

bezüglich Klimaschutz und Lärm als 

schwierigsten Teil des Verkehrssek-

tors, daher sei das Vermeiden von 

Luftverkehr und das Verlagern auf 

die Bahn unbedingt erforderlich. In 

der ĂVision eines umweltschonenden 

Luftverkehrsñ sind die umwelt- und 

verkehrspolitischen Ziele konkreti-

siert, die sowohl mittelfristig (2030) 

als auch langfristig (2050) erreicht 

werden sollen. Acht Bausteine basieren 

auf Instrumenten und Maßnahmen 

auf nationaler und internationaler 

Handlungsebene. Da die Ziele meist 

miteinander verzahnt sind, müssen 

die Bausteine vollständig realisiert 

werden. Die 8 Bausteine sind: 

1. Infrastruktur nachhaltig gestalten 

(es sollen keine weiteren Ver-

kehrsflugplätze gebaut werden) 

2. Kurzstreckenflüge auf die Schiene 

verlagern (Ausbau des Schienen-

netzes so, dass alle innerdeutschen 

und kürzere grenzüberschreitende 

Flüge durch die Bahn ersetzt wer-

den) 

3. Klimarelevante Emissionen mi-

nimieren (als Kerosinersatz: 

Power-to-Liquid (PtL), das aus 

erneuerbarem Strom und Kohlen-

dioxid hergestellt wird) 

4. Lärm reduzieren ð Bevölkerung 

schützen (Flughäfen in dünnbe-

siedelten Gebieten für den Nacht-

flugbetrieb ausbauen und an 

stadtnahen Flughäfen Nachtruhe 

zwischen 22 und 6 Uhr) 

5. Externe Umweltkosten dem Ver-

ursacher anlasten (Internalisierung 

der externen Kosten) 










































